
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Die  Mietvertragsgebühr, Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Für welche Mietverträge entfällt 
die  Mietvertragsgebühr? Teil 2

Steuern im Bild, Teil 153
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Überwiegende Nutzung 
zu Wohnzwecken ist ge-
geben, wenn das Flächen-
ausmaß, das zu Wohn-
zwecken genutzt wird, 
jenes übersteigt, das 
nicht zu Wohnzwecken 
genutzt wird.

Überwiegende Nutzung 

Befreit sind laut BMF 
auch die mitvermieteten 

Nebenräume wie Keller- und 
Dachbodenräume. Auch ein 
Abstellplatz oder Garten ist 
befreit, wenn nicht eine andere 
Nutzung als jene zu Wohn-
zwecken dominiert und eine 
 einheitliche Vereinbarung 
(Vertrag) gegeben ist.
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Befreit sind laut BMF 
auch die mitvermieteten 

Wohnzwecken dienen 
Gebäude oder Räumlich-
keiten in Gebäuden dann, 
wenn sie dazu bestimmt 
sind, in abgeschlossenen 
Räumen privates Leben, 
speziell auch Nächtigung, 
zu ermöglichen.


